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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Aachstehend bringe ich den Wortlaut der Polizeioer-
«idnung betreffend die Anlegung und den Betrieb »on
«lüchen, Grübe,eien und Gruben »om I I . 8 . 1920 (Extra-
Keilage zum Reg . - Amtsblatt Nc. 34 von 1920) nebst
gusfuhrungSon» eisung vom gleichen Tage , die anstelle
der Polizeiverordvung vom 31. 5. 1907 tritt , zur Kennt¬
nis aller Interessenten.

Montabaur,  den 26 September 1920.
Der Laadrat : B e r t u ch.
** *

Polizei -Verordnung
str de« Regierungs -Bezirk Wiesbaden , betr. die

Anlegung «nd den Betrieb von Brüchen,
Gräbereien und Grube « .

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über
die allgemeine LandeSvenvattung vom 30 . Juli 1888 (G .>
g. S . 195 ff.), der §§ 6, 12 und 13 der Verordnung
iom 20. September 1867 (G .-S . S . 1529) und des §
120e der ReichSgc werbeordnung wird hiermit unter Zu¬
stimmung des BezlrksauSschuffeS und nach Anhörung brr
beteiligten Berussgenofsenschaften für len Umfang des
Regierungsbezirks Wiesbaden die nachstehende Polizeiver¬
ordnung erlaßen.

A . Allgemeine Bestimmungen.
Geltungsbereich.

§ 1. Die Bestimmungen dieser Verordnung finden
Anwendung aus alle Brüche, Gräbereien und Gruben , fr
»eit sie nicht gemäß §8 1, 222 des allgemeinen preußischen
Berggesetzes vom 24. Juni 1865 und der Kgl . Bervrdnung
vom 22. Februar 1867 der Aufsicht der Bergbehörden
müerftehen.

Anzeigepflicht.
§ 2. Wer Brüche. Gräbereien oder Gruben neu an-

legen und betreiben , »der unbenutzte Anlagen » jeder in
Betrieb setzen wi>, hat dies zuvor der Ortspolizeibehörde
mb dem Gewerbeinspektor anzuzeigeu.

Die Anzeigen müffen enthalten : 1. den Namen und
> »hn»: t des Unternehmers , der aufsicht: führenden Personen
«ob ihrer Stellvertreter , 2. die genaue Angabe der Lage
des PrucheS, der Grube oder der Griiberei , 3. die Angabe,
»as gewonnen » erden, wie die Abfuhr erfolgen , » o der
Abraum gelagert und in » elcher Weife der Betrieb ge-
ßhrt » erden soll, insbesvndere ob auch Sprengarbeiten
in Aussicht genommen find.

Teder Anzeige ist ein maßstäblicher Lageplan (Kataster-
i«Sz»g) beizufögen , der Aufschluß gibt über bie im Ä«
bkir von mindestens 300 Metern gelegenen Gebäude und
lßentlicheu Wege, Waßerläufe , Eisenbahnen , elektrischen

(Telegraphen -, Fernsprech- und Starkstrom -) Leitungen,
Wasserleitungen und Viehtriften.

Soll in stillgelegten Brüchen »der Gräben der Betrieb
wieder ausgenommen » erden, s» sind den Anzeigen Grund-
u. Profilriffe der schon vorhandenen älteren Baue beizufügen.

Wer den Betrieb eines Bruches , einer Grube oder
Gräberei einstellt, hat dies spätestens innerhalb der ersten
z» ei Wochen noch der Betriebseinstellung der Ortspvlizei-
behörde und dem Gewerbeinspektor anzuzeigen.

Dieser Anzeige bedarf es nicht, » enn der Betrieb
regelmäßig nur in bestimmten Jahreszeiten oder Zeit¬
räumen stattfindet und dies der Ortspolizeibehörde ange-
zeigt wird.

Betriebsleitung.
§ 3. Der Betrieb eines Bruches , einer Gräberei , oder

einer Grube darf nur unter Leitung , Aufsicht und Ver¬
antwortlichkeit mindestens einer dazu geeigneten — der
deutschen Sprache mächtigen Person — Aufseher — ge¬
führt werden.

Die Ortspvlizeibehörde kann mit Zustimmung des
Gewerbeinspektors gestatten , daß für mehrere benachbarte
Brüche , Gräbereien oder Gruben ein gemeinschaftlicher
Aufseher bestellt » ird.

Jeder Wechsel in der Person des Aufsehers ist vom
Unternehmer , auch » enn dieser seldst die Geschäfte des
Aufsehers übernimmt , der Ortspolizeibehärden und dem
Gewerbeinspektor anzuzeigen.

Auf Erfordern ist ihnen die Geeignetheit des Auf¬
sehers nachzuweisen.

Der Aufseher ist für die Ausführung der in dieser
Beiordnung enthaltenen , so» ie der von den zuständigen
Behörden daneben erlassenen sicherheitspolizeilichen und
Betriebsvorschriften und Anordnungen verantwortlich.
Neben dem Aufseher ist der Unternehmer verantwortlich,
wenn die im 8 151 der Gewerbeordnung angegebenen
Barauss tzungen zutreffen.

Der Aufseher ist verpßichtet , die revidierenden Pvlizei-
und Gewerbeaufsichtsbeamten zu begleiten und ihnen auf
Verlangen Auskunft über den Betrieb zu geben.

In Abwesenheit des Aufsehers hat ein dazu bestimmter
geeigneter , verant » »rtlicher Stellvertreter die Aufsicht zu
übernehmen.

Wenn der Aufseher eines Bruches , einer Grube »der
Gräberei sich als nicht geeignet erweist »der wegen Zu¬
widerhandlung gegen die ihm »bliegenden Pflichten be¬
straft ist, so kann die Ortspvlizeibehörde mit Zustimmung
des Gewerbeinspektors seine Entfernung anordnen . Nö¬
tigenfalls kann sie den Betrieb ganz oder teilweise unter¬
sagen biß ein als befähigt anerkannter Betriebsleiter an¬
gestellt ist.

Betriebsführung.
8 4 . Die Betriebseinrichtungen sind so zu treffen und

zu unterhalten und der gesamte Betrieb ist so zu führen,
daß die in der Umgebung der Anlage verkehrenden Men¬
schen nicht gefährdet werden, auf umliegenden nicht dem

Betriebsunternehmer gehörigen Grundstücken kein Schaden
angerichtet wird , und die Arbeiter des Betriebes gegen
Gefahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind,
»ie es die Natur des Betriebes irgend gestattet.

Anlagen , bei deren Betriebe aller Vorsichtsmaßnahmen
ungeachtet eine erhebliche Gefahr nicht zu beseitigen ist,
müffen gänzlich gesperrt , dem Gebrauche entzogen «nd,
soweit erforderlich , zugesßllt » erden.

ß 5. Die Steinbrüche , Gräbereien und Gruben find
ringsherum mit Ausnahme der Zufuhrwege sicher einzu¬
friedigen , so daß niemand ohne eigenes grobes Verschulden
in dieselben Hinabstürzen kann. Die Einfriedignng soll
»enigstens 0,90 m hoch sein und nicht weniger wie 1 m
»om Rande des Bruches oder der Grube abstehen. Die
Absperrung ist auch nach Stillegung des Betriebes weiter
zu erhalten.

§ 6 . In Brüchen , Gräbereien und Gruben darf der
Abbbau nur soweit fortgesetzt werden , daß Nachbargrund¬
stücke nicht durch Rutschungen oder Bodensenkungen in
Mitleidenschaft gezogen werden . In oberirdischen Be¬
trieben muß die Oberkante der Abraumböschung von den
Grenzen land - oder forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke
mindestens 1 m , von öffentlichen Wegen, Chauffeen min¬
destens 2 ui und von Häusern mindestens 3 w entfernt
bleiben , wenn nicht dem Eintritt von Senkungen »der
Rutschungen in zuverlässiger Weise vorgebeugt ist.

Die Ortspolizeibehörde ist befugt, die Jnnehaltnng
eines größeren Abstandes von öffentlichen Wegen und
bebauten Grundstücken vorzuschreiben.

Bei Brüchen , Gräbereien und Gruben , die höher als
»orüberführende Wege liegen, svwie bei Halden sind Ein¬
richtungen zu treffen , die verhindern , daß Geröll auf die
Wege , in Gräben oder Wafferläufe gelangen kann.

8 7. Zugmaschinen »on Transpartbahnen , die auch
außerhalb der BetriebsstÄte verkehren, müffen mit einer
Warnungsvvrrichtung (Läutewerk oder dergl.) versehen fein,
die bei Kreuzung öffentlicher Wege und innerhalb der
Betriebsstätte nach Bedarf in Tätigkeit zu setzen ist.

8 8 . Die Beseitigung des Abraumes , der Abbau der
Bruch - und Grubenwände und bie Anlegung von Schächten
und Stvllen (Strecken) muß ohne Rücksicht auf die Be¬
triebskosten so ersvlgen , » ie eS der Schutz der Arbeiter
bedingt.

8 9. Der Unter - und Oberbau der Bahnen , insbe¬
sondere auch Weichen und Drehscheiben, sind fortwährend
in einem solchen Zustande zu halten , daß der Betrieb auf
den Bahnen stets in sicherer Weise erfvlgen kann. Zn
diesem Zwecke sind die Schienen reichlich stark zu wählen.
Die Schteneuftöße sind gut und sicher miteinander zn
»erbinden Marse Kurven sindnachMöglichkeit zn vermeiden.

8 10. Die sämtlichen im Betriebe und zur Beförderung
benutzten Geräte und Bvrrichtungen sind stets in einem
Zustande zu erhalten , der zu Unfällen keine Beranlaffung
geben kann.

8 11. In Gräbereien und Gruben , in denen rege!»

Sem Verhängnis.
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Trine Haltung «nd der Ausdruck feines Gesichtes be-
kiihigten sie anscheinend, und sie wandt « sich wieder zu ihrer
Arbeit, um dann nach einer kurzen Pause zu antworten : „Nein,
ich spielte nie . wenn ich auch schon glaube , daß manches junge

. Mii- chen dort sein Glück versucht hat."
ll „Nicht nur manche, sondern viele, " antwortete er leichthin,

.«'>» wenn sie gewicmen, werden sie dann oft von denSch ivind-
lern, die sie dort umdrängen , ihres « ewinnsteS wieder entle¬
digt. Denn der Ort ist voll von Dieben ."

„Das hörte ich auch." antwortet « fie kurz.
„Es verhält sich auch tatsächlich so, und eS ist ungemein

lSivierig, richtig zu beurteilen, mit wem mem eS zu tun hat,
beni, anscheinend sind alle Leute, denen man dort begegnet,
n̂ rnehnle Herren und feine Damen , denen man auch nicht im
^ulseriiiefteii irgend etivas Böses zutrauen dürste."

Eie beugte ihr Gesicht tiefer über ihre Arbeit , er sah aber
sivtzdem. wie dasselbe erblaßte, ueid dachte bei sich: „Ich
^»te buch reckt itt meiner Vermutung , daß diese Person
ugeiidwie in Beziehung zn der Ermordung von Karl von
Foeisier steht, aber wie soll ich sie zuni Sprechen bringen ?"

Er war jedoch viel zu klug und vorsichtig, um ihren Arg-
durch irgendwelche weiteren Fragen zu wecken. Für

b >Ue war er vollkommen damit zufrieden, daß eS ihm gelun-
^ war, die Einräumung , sie wäre in Nizza und Monte
^arlo gewesen, ans ihr herauszulocken. währeird sie doch Mark-
wl'id gegenüber entschieden bestritten hatte , je an einem dieser
Heiden Orte gewesen z» sein, und dann fühlte Gillwaldt sich
W>>befriedigt, daß er sich diese bequeme Gelegenheit geschaffen
^"te, sie andauernd mid unauffällig beobachten zu können.

Nullte ruhig den richtigen Zeitpunkt abwarten , ehe er den
5 rw § eines weiteren geschickten EchachzugeS versuchte, und

^wSwsichen auf Schritt und Tritt von seinen Leuten nach-

„Das wird für heute genug sein." sagt« flhnftfc Orlowsky
/"dUch zu dem Kinde. „Du mußt ja jetzt schon ganz müde
,tUi- „Und Sie , mein Herr," wandte sie fich zu Gillwaldt,

„werden tS  vermutlich auch recht langweilig ftieden, dort so
zu sitzen, während ich male."

„Durchaus nicht," erwiderte er, „aber ich muß Ihnen offen
gestehen, die Äeit würde mir angenehmer vergehen, wenn
Sie mir gestatten, daß ich das nächste Mal meine Flöte mit¬
bringen darf."

„Gewiß, " erwiderte sie lächelnd. „Haben Sie Musik gern ?"
„Sehr gern. Uebrigens , können' Sie mir nicht sagen, wo

man deS Abends ain besten hingeht, wenn man gute, aber
nicht zu schmierige Musik hören null ? In Opern ist eS mir
nicht behaglich . Wird nicht irgendwo eine wirklich gute Ope¬
rette gegeben ?"

„Gewiß , die Operette, die jetzt gegeben wird, ist ganz vor¬
züglich, und der Donati leistet wirklich Hervorragendes darin.

„Ich danke. Dann werde ich heute abend noch dorthin gehen."
„Und unsere nächste Sitzung wollen wir auf übermorgen

stüh ansetzen."
42 . Kapitel.

Cäcilie handelt.
Endlich , nach länger als zwei Wochen, war die Borunter"

suchung zu einem für Hugo günstigen Abschluß gelangt . An
dem Vormittag . als die entscheidende Verhandlung stattfand,
welche zu seiner Freilassung führte, war sowohl sein Vertei¬
diger ak§ auch sein Onkel zugegen, und mit dem letzteren zu¬
sammen fuhr er daim nach seiner Wohnung in der Cornelius-
straße. Unterwegs sprachen sie beide auch nicht ein einziges
Wort , und erst, als Hugo im Begriff war , auSzusteigen,
sagte er zu seinem Onkel : „Ich kann Dich nicht einladen , mit
mir herauszukomnien. Ich muß allein bleiben."

„Aber wenigstens wollen wir doch den Abend zusammen
sein. Du kauilst doch mit mir speisen, u«d wenn Du nicht Lust
hast, nach dem Kasino zu kommen, dann können wir ja nach
irgend einem guten Restaurant fahren, wo wir ein Zunmer-
chen für unS allein haben."

„Nein , ich danke Dir , Onkel. Du weißt, «S gibt Zeiten,
wo man der Einsamkeit dringend nötig bedarf, und heute rft
es für cnich solch eine Zeit."

„Sehr wohl , mein Junge . Dann will ich mich jetzt sofort
nach der Regentenstraße begeben, um Helen« und Eäcili « die
gute Nachricht zc» bringen "

Hugo drückte ihm herzlich die Hand, stieg stumm aus dem
Wagen und ging inS HauS. Hastig eilte ec die Treppe hinauf,
als ob er fürchtete, irgend einem der anderen Bewohner deS
Hauses zu begegnen.

Seine Flurtür wurde ihm. als er klingelte, sofort »on
seinem asten Dienstmädchen geöffnet, welche ihn stumm und
ehrerbietig , genau so empfing, als ob er raut von einem kur¬
zen Ausgange zurückkehrte. Seine Stimmung war noch im¬
mer eine tief niedergedrückte, und « empfand durchaus nicht»
von der steudigen Befriedigung . die sein« Freilassung doch
eigentlich hätte zur Folg « haben sollen. Ja . zuweilen hatte
er sogar das Gefühl , als ob er stch seiner Freihest noch gar
nicht sicher wäre , »nb gelegentlich kam ihm der Gedanke,
daß er ebenso plötzlich und unerwartet wie damals , wieder
von neuem verhaftet werden könnte. Hchtig durcheilte er sein»
Wohnung , aus der er schon mehr als zw« Wochen fort ge¬
wesen . Nichts , auch nicht das geringste, war darin geändert
worden , und doch schien ihm nichts ganz ebenso wie fritfw
zu sein. Vielleicht lag die Veränderung auch nur in ihm selber.
Vielleicht würde sein jetzt beginnendes Leben von seinem bishe¬
rigen wie durch einen ttefen Abgrund getrennt fein, den itiitjt#
überbrücken könnte, nichts , es sei denn Cäciliens Liebe.

Als er ihrer gedachte und dabei « wog , wie innig vereint
sie ihm in ihrer gegenseitigen , tiefe« Liebe war, und sich dann
wieder bewußt wurde , wie weit dieser letzte, grausame Arg¬
wohn , der auf ihn gefallen w« , sie beide von einander ge¬
trennt hatte , wurde seine Stimmung noch gedrückt« und hoff¬
nungslos « . JHm war zu Mite , at» müßte er in d« Zimmer¬
lust « sticken, und er riß alle Fenft« weit auf. Rastlos ging er
in dem Zimmer auf und ab, aber der beengte Raum ward ihm
bald unectrcmttch. und er beschloß, einen weiten Spaziergang
zu machen. Bald darauf war er am Kanal «nd wandte sich
dann zum Zoologischen Garten . Ab« lange hielt er es dort
nicht « iS, denn er hatte das Empfinde» , als ob jeder, der ihm
begegnete , ihn n«ugi « ig betrachtete, und als ob das helle
Sonnenlicht dieses heiteren AstiriltageS seiner und seiner düste¬
ren Gedanken höhnisch spottete. Ungeduldig wandte « fich zmn
entgegengesetzten Ausgange des Gartens bei der Stadtbahn,
ging hastig üb« die Straße hinüber, «illrmach seinem Atelier
und schloß sich in demselben ein. 236.26



mäßig 5 oder mehr Arbeiter beschäftigt « erden, müssen
ebens», wie dies für Steinbrüche durch die Bekanntmachung
des Reichskanzlers , betr . die Einrichtung und den Betrieb
vvn Steinbrüchen und Steinhauereien »,m 31. Mai 1909
(K .-G .-Bl . S 471 ) vvrgeschrieben ist, für bis im Freien
»der unter Tage beschäftigten Arbeiter zur Unterkunft
während der Arbeitspausen ausreichend große und wetter¬
dichte Räume v»rhanden sein, welche genügend kitzelt , mit
einem dichten Fußbvden versehen und bei kalter Witterung
geheizt sind ; sie müssen für jeden dauernd beschäftigten
Arbeiter einen Sitzplatz enthalten . Auch müffen Barrich-
tungen zum Wärmen der Speisen vorhanden sein.

Die Unterkunftsräume sind täglich zu reinigen ; sie
dürfen nicht als Lager - »der Aufbewahrungsräume benutzt
werden.

Kerner müssen in s«lchen Betrieben den Anforderungen
der Gesundheitspflege und des Anstandes entsprechende
Bedürfnisanstalten in ausreichender Zahl vorhanden sein.

Ebenso wie in Steinbrüchen sind in Grübeleien und
Gruben gesundes Trinkwasser oder andere geeignete Ge¬
tränke v»m Arbeitgeber in ausreichender Menge zur Ver¬
fügung zu stellen.

Beschäftigung von Arbeitern.
§ 12. Betrunkene dürfen zur Betriebsstätte nicht zu¬

gelassen werden , oder sind v»n ihr unverzüglich zu ent¬
fernen . Die Arbeitgeber dürfen ihren Arbeitern nicht ge¬
statten , Branntwein in die Betriebstätten einzubringen.

Epileptische. Taube , Schwerhörige und hochgradig Kurz¬
sichtige sind v»n Arbeiten an gefährlichen Stellen aus-
zvschtießen.

§ 13. Für die Beschäftigung von Arbeiterinnen und
jugendlichen Arbeitern in Steinbrüchen sind die Bestimm¬
ungen der Bekanntmachung des Reichskanzlers , betr . die Ein¬
richtung und den Betrieb von Steinbrüchen u . Steinhauereien
vom 31. Mai 1909 oder der an ihre Stelle tretenden Bekannt¬
machung maßgebend . In Gräbereien und Gruben dürfen
Arbeiterinnen und unter 18 Jahre alte Arbeiter nicht mit
Abbau -, Transport -, Verlade - und Rangierarbeiten unter
Tag überhaupt nicht beschäftigt werden.

Zechenbücher.
8 14. In jeder Anlage , in der 5 oder mehr Arbeiter

beschäftigt »der in der Sprengstoffe verwendet werden , ist
ein Zechenbuch zu halten , in welches die für den Betrieb
bewilligten Ausnahmen , die Genehmigung des Aufbe¬
wahrungsraumes für Sprengst »ffe, sowie die Anordnungen
der revidierenden Gewerbeaufsichts - und Polizeibeamten
einzutragen sind . Ein Abdruck dieser Polizeiverordnung
nebst Ausführungsanweisung sowie der Bekanntmachung
des Reichskanzlers , betr . die Einrichtung und Betrieb v»n
Steinbrüchen und Steinhauereien vom 31. 5. 1909 (R .-
G .-Bl . S . 471) sind dem Zechenbuch vorzuheften.

B. Beforrdere Borschriftei« für Tagebaue.
Beseitigung des Abraums.

§ IS. Mt der Gewinnung einer Steinschicht»der
eines Felsens »der von Kies, . Sand , Bimtzsand , Lehm,
T »n, Mergel us» ., darf erst begonnen werden , wenn der
auf dem zu gewinnenden Material lagernde Abraum ent¬
fernt ist. Die Beseitigung des Abraums hat von oben
herunter und zwar sobald seine Höhe 1*/, m übersteigt,
in Abtreppungen »der in einem Böschungswinkel von
höchstens 45 Grad zu erfolgen.

Unter Abraum (Oberlage , Deckgebirge) wird bei Stein¬
brüchen das auf dem festen Gestein und bei Gruben
das auf dem zu gewinnenden Material (Kies , Sand.
Lehm, Ton , Kalk, Kreide, Traß , Mergel usw.) lagernde
Grd- und l»se Steinmaterial verstanden.

Bei einer Höhe des Abraums o»n 8 m und darüber
muß derselbe so beseitigt « erden , daß sein Auslauf vom
Rande der entblößten Gesteins - oder Grubenwände (Ab¬
baustroffen ) jederzeit mindestens 3 m zurücksteht. Bei
geringerer Höhe des Abraumes soll dieser Abstand min¬
destens gleich der halben Höhe des Abraums , keinesfalls
und zu keiner Zeit aber kleiner als 1 m sein.

Die Böschung des stehengebliebenen Abraums darf 45
Grad nicht übersteigen . Ausnahmen von den vorstehenden
Bestimmungen kann der Gewerbeinspektor gestatten , wenn
die Beschaffenheit des Abraumes dies zuläßt oder wenn
die Betriebsverhältnisse dies notwendig machen.

Sein Ierhängnis.
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Hier fühlte er sich mehr zu Hanfe. Dieser Saal mit seinen
weiten Dimensionen und seiner außergewöhnlichen Höhe gab
ihm ae,lügend Raum znm Hin- und Hergehen und zum freien
Atmen. Aber der Anblick deS noch unvollendeten Gemäldes
auf der Stnffelei, der Pinsel , die er benutzt hatte, der Palette
mit ihren einqetrockneten Farben , die dort auf dem Tische lag,
als ob sie seiner wartete , erweckte in ihm wieder mancherlei
neue, düstere Gedanken. Wie nun , wenn er nie znrückgekehrt
wäre ? Wenn das Gemälde nie vollendet wurde, wenn jene
Pinsel dort nie wieder von ihm zur Hand genommen wür¬
den? Der Uebergang vom Leben zum Tode war doch nur
ein kurzer Schritt . Ein - einzige, krampshafte Zuckung deS Her¬
zens, der Muskeln , der Nerven, und Bewußtsein, Wille, Ver¬
stand und Seele .alles , was man Leben nennt, würde aus ihm
entflohen sein. Drei Tage müßigen GeredeS unter den Leuten,
und von allen würde der Zwischeilfall vergessen sein — mit
einer einzigen Ausnahine — aber wenigstens würde sein
Berschwindeit diese eine von den düsteren Schalten befreien,
die seine Liebe auf ihr Leben geworfen, und würde ihr die
Freiheit geben, einen anderen zu heiraten, der ihrer würdiger
wäre als er. Voll von Bitterkeit war ihm dieser Gedanke, aber
doch hielt er hartnäckig daran fest, wie in einem Zanberbann
befangen, gerade durch den Schmerz und das Grauen , welches
er ihm verursachte, und bald hatte er sich in eine verzweifelnde
Stimmung hineingebracht, in der er sich alle Einzelheiten und
Folgen eines solchen Ausganges unablässig vorstellte und
ausmalte.

Er erinnerte sich eines Bekannten, der sich so das Leben
genoinmen — um eines Mädchens willen — und wie das
Gedächtnis des Mannes bald so völlig verschwunden war,
als ob er nie gelebt hätte , wie sogar das Mädchen, welches
er liebte imd um dessentivillen er sich das Leben genommen,
seiner völlig vergaß. Winde eS ihm auch so ergehen, wenn
er ebenso handelte ? Matt und abgespannt sank er in den näch¬
sten Stuhl und barg sein Gesicht in den Händen, und es schien
ihn, als ob sich düstere Schatten in den Ecken des Zimmers

Ist der Abraum an der Arbeitsstelle oder im Ber - I
kehrsbereich der Arbeiter mit Steinen durchsetzt, so daß
die Gefahr des Herunterfallens einzelnerSteine vorliegt,
so ist zum Auffangen herabfallender Steine eine Schutz-
wand aus Flrchtwerk oder ein Erd - vder Steinwall ober¬
halb der Arbeitsstelle anzubringen . Dieser Erd - »der
Steinwoll darf aber niemals direkt am Bruchrande auf¬
geführt werden , sondern muß um mindestens die Hälfte
seiner Höhe »vm Bruchrande zurückstehen.
Abbau der Steinbruchs - und Grubenwände.

8 16. a ) Der Abbau soll von oben herab in Abtrep¬
pungen »der in einer der Festigkeit oder sonstigen Be¬
schaffenheit des Materials entsprechenden Böschung erfolgen.

Bei Sand , Kies . Lehm , Ton , Mergel , Traß und bei
allem losen Gestein , soll die Böschung höchstens 45 Grad
betragen , oder der Abbau muß derart in Abtreppungen
erfolgen , daß die Höhe der einzelnen Strossen 1 m bei
einer Brest von mindestens 1 m nicht übersteigt . Bei
festem Gestein soll die Böschung höchstens 75 Grad be¬
tragen , »der die Wände müssen derart in Abtreppungen
angelegt und erhalten werden , daß die Höhe der einzelnen
Strossen 3 m bei einer Breite vvn mindestens 1 m nicht
übersteigt.

Ausnahmen von den Bestimmungen des Absatzes 1
und 2 in der Weise, daß der Abbau mit steilerem Bö¬
schungswinkel oder auch in höheren Abtreppungen erfolgt
oder daß sich senkrechte oder überhängende Wände bilden,
kann der Gewerbein spektvr aus schriftlichen Antrag ge¬
statten , wenn das Gestein sehr fest und unzerklüftet ist,
oder wenn die natürlichen Kluftflächen ein Ueberhängen
der Abbaustöße erfordern und das Hereinbrechen von
Raffen entweder nach der Art des Materials der Wände
ausgeschloffen, oder durch Mauerung oder sonstige Schutz¬
mittel verhindert wird.

Das Unterhöhlen (Unterminieren ) der Wände sowie
das Ueberhängenlsffen des Abraumes ist unbedingt unter¬
sagt und sind Ausnahmen von diesen Bestimmungen un¬
zulässig.

b) In den Steinbrüchen dürfen während des Los¬
brechens und Abräumens gesprengter Felsen oder bei Bvr-
nahme svnstiger gefahrdrohender Arbeiten innerhalb des
dadurch gefährdeten Raumes Personen nicht beschäftigt
»erden . In Gruben ist die Arbeit so einzurichten, daß
an derselben Stelle nicht gleichzeitig Material gewonnen
und abgefahren wird.

e) Wird nur in einem Teil des Bruches oder der
Grube gearbeitet , so sind die Grenzen dieses Teiles von
leicht rollendem Material und von losen, absturzfähigen
Massen so zu säubern , daß die an der Arbeitsstelle be¬
schäftigten Persvnen ungefährdet sind. Gefahrbringende
Zustände sind auch an außer Betrieb befindlichen Stellen
zu beseitigen, oder diese Stellen von dem Berkehrsbereich
der Arbeiter durch geeignete Borrichtungeu abzusperren.
Diese Borschrist ist auch an denjenigen Stellen zu beachten,
w» der Betrieb die Grenze der Nachbargrundstück « erreicht.

ä ) Die Gewinnung von Blöcken oder großen Steinen,
welche in dem Deckgebirge oder in einer Schicht von losem
Material , wie Letten , Sand usw. eingelagert sind, muß
ebenfalls durch Abbau van obenher erfolgen. Wenn dabei
größere Blöcke im ganzen gewonnen werden sollen, so
müssen diese von obenher freigelegt werden , auch muß an
beiden Seiten eine genügend große ebene Fläche derart
hergestellt » erden, daß die Arbeiter ausreichenden Platz
zum Arbeiten und zum Ausweichen bei unvorhergesehenen
Bewegungen des Blockes haben . Der letztere ist während
des Freilegens nötigenfalls «bzustütze» .

Untersuchung der Gesteinstöße und des
Abraums.

8 17. Vor dem jedesmaligen Beginn der Arbeit so¬
wie jedesmal sofort nach erfolgter Sprengung find die
Stöße oder Wände , vor welchen gefördert oder eine andere
Arbeit verrichtet werden soll, auf das Vorhandensein von
gefahrbringenden Massen , im Winter insbesondere von
Frostschäden zu untersuchen . Diese Untersuchungen haben
sich auch auf den Abraum zu erstrecken, und sind vom
Aussichtkpersonal mit besonderer Genauigkeit und im wei¬
testen Umfange bei Eintritt eines Witterungswechsels,
nach Regengüssen us» ., sowie bei Wiederaufnahme der

Arbeit an Betriebsstellen , welche längere Zeit geruht
vorzunehmen . Zeigen sich gefährliche Maßen . f0
deren Beseitigung zu sorgen und der Betrieb an ^ r 1
treffenden Stelle so lange eivzustellen . bis die Gefab.
seiligt ist. Hm den schädlichen Einfluß von Reger,»«» °
abzuschwächen, ist das Tageswaffer oberhalb des
abzuleiten . ^
Sicherung der Arbeiter auf hochgele »^

Arbeitsstellen.  *
8 18. Werden Arbeiter auf oberhalb der Bruck- ns

Grubensohle gelegenen Arbeitsstellen beschäftigt, so m
einen sicheret, und ausreichend großen Stand Sorge i
tragen , so daß sie beim Bohren sowie beim Ausgleit
der Brechstange »der sonstigen Arbeisgerätes oder infoi' 11
»»ii Glatteis nicht in den ' Bruch oder die Grube bin,*
stürzen können.

Ueberall da , wo die Höhe »der Beschaffenheit der
beitsftellen den Arbeitern kernen ausreichen » sicheren StM
bei ihren Verrichtungen gestatten , müffen Notseile benW
werden . Diese find daher stets in ausreichender Linm
und in gutem Zustande zu sofortiger Verwendung
rätig zu halten . Die Notseile müssen bei Gebrauch W
faltig und sicher befestigt werden.

Bei Karrentransport unmittelbar am Rande i«
Bruches, der Grube »der Gräberci sind geeignete Vorkeh¬
rungen zu treffen, um das Hinabstürzen der Karrenfjihrn
in den Bruch oder in die Grube beim Ausgleiten zu verhjffey

8 19. Laufbrücken«der Stege sind mit einem feste»
Bohlenbelag und bei einer Höhe von mehr ais 2
über der Erde an beiden Seiten mit einem festen Gelänge
und einer Fußleiste zu »ersehen. Lausbrücken oder Sie«
vvn 1 bis 2 Meter Höhe über der Erde sind an den offene,
Seiten mit 12 bis 15 Tentimeter hohen Kußleisten
versehen. Svfern unterhalb der Laufdrücken oder Steu
Arbeiter beschäfligl sind oder verkehren , sind Schutzdeklei-
düngen an den Seiten der Laufbrücken und Stege «
solcher Höhe anzubringen , daß das Herabfallen von Ma¬
terial vermieden wird.

Leitern , welche in Steinbrüchen oder Gruben benutzt
werden , müffen stets in gutem Zustande und am untere,
Ende so eingerichtet sein, daß das Ausgleiten und Ab¬
rutschen der Leiter verhütet wird . Wo Leitern zum £,>
und Abgang von Arbeitsstrvffen dienen , müffen sie s,
lang sein, daß sie mindestens 1 Meter üver die Arbeitz-
stroffe hinausragen.

Sicherung des Verkehrs.
§ 20. Das Betreten und Verlaßen der Betriebe ist

nur auf den dazu bestimmten Wegen gestattet.
Das Betreten der Bremsberge ist zu untersagen.
Zwischen den einzeln -n Abbausohlen sind leicht ganz,

bare Wege anzulegen.
An steilen Aufgängen sind Geländer anznbrinM

Steil abfallende Bruchränder sowie Waffertümpel firil
zu umfriedigen.

Schießarbeit.
8 21. Sprengarbeiten dürfen nur von zuverlässigen,

in der Sprengarbeit erfahrenen Personen ausgeführt werten,
die vom Arbeitgeber mit der Vornahme von Sprengunzm
betraut sind . Arbeiter unter 18 Jahren dürfen zu Spreng¬
arbeiten auch als Hilfsarbeiter nicht herangezogen » erde,

§ 22. Zn Sprengungen in Steinbrüchen und Grube,
dürfen nur die nach 8 2 der Polizeiverordnung des M-
nisters für Handel und Gewerbe und des Ministers bei
Innern , betr . den Verkehr mit Sprengstoffen vom 14
September 1905 — Amtsblatt S . 428 — zum Verkehr
zugeloffene Sprengstoffe in der daselbst vorgeschriebemn
Packung angeschafft werden.

§ 23 . In die für den Aufenthalt vvn Menschen be¬
stimmten Räume dürfen Sprengstvffe und sprengkräflije
Zündmittel (Sprengkapseln ) nicht eingebracht werden.

.8 24. Die Benutzung oerdvrbener oder gefrorem
Sprengstoffe , svwie das Schießen mit Sprengstvffen , «u§-
genommen von Schwarzpulver , in anderer als Patronen-
fvrm , ist untersagt . Zu den Sprengpulverpatronen dus
nur gut geleimtes Papier verwendet werden.

8 25. Das Sprengen mit losem Pulver ist ausschlieh'
lich bei in die Tiefe gehenden Bohrlöchern unter Berwerr-

zusammenballten und allmählich den ganzen Rauin mit er¬
drückendem Düster erfüllten.

Inzwischen hatte sich sein Onkel nach der Regentenstraße
begeben, wo Frau von Foerster und Cäcilie voll gespannter
Erwartung seiner harrten , da sie wußten, daß an diesem
Morgen voraussichtlich die Entscheidung fallen würde, ob
Hugos Freilaffung oder der Beschluß des Hauptverfahrens gegen
ihn erfolgte. Sie hofften allerdings beide fest auf die Freilaffung,
aber im Innern ihres Herzens empfanden sie doch eine gewisse
Unruhe und Besorgnis , daß die Sache die schlimmere Wen¬
dung nehmen könnte, so fest sie auch von seiner Unschuld über¬
zeugt waren.

„Möchtest Du ihn nicht heute zum Abendeffen mitbrin¬
gen?" fragte Frau von Foerster ihren Verlobten.

Cäcilie blickte ihre Tante mtt aufrichtiger Dankbarkeit an,
während der General antwortete :,, Einladen will ich ihn schon,
aber ich glaube kaum, daß er kommen wird. Er sagte mir eben
erst, daß er heule das Bedürfnis hätte, ganz allein zu sein,
und deshalb auch meiner Aufforderung, mit mir heute abend
zu speisen, nicht Folge leisten könnte."

Cäcilie sah sehr enttäuscht und betrübt aus , und Frau
von Foerster meinte : „Vermutlich ist er jetzt in recht gedrückter
Stimmung und sehr mutlos . Aber dies ist gerade die Zeit, mc
seine Freunde und Bekannte ihm ihre Teilnahme kundgeben müs¬
sen, und deshalb scheint eL mir jedenfalls wünschenswert,
daß Du ihn dazu überredest, meine Einladung wenigstens
für morgen oder übermorgen anzunehinen, sei es nun zum
Diner , sei es zum Abendessen, wie es Dir bester erscheint."

„Ich danke Dir , Helene," antwortete der General . „Der
arme Junge ist allerdings in einer schrecklich gedrückten Stiin-
mung."

In dem Augenblick trat der Diner ein, und auf dem sil¬
bernen Tablett , welches er Frau von Foerster ehrerbietig
präsentierte, befand sich die Karte der Gräfin von der Pfor¬
ten. Kaum hatte Frau von Foerster diesen Namen ausge¬
sprochen, als Cäcilie sich hastig erhob und ihrer Taute einen
bittenden Blick zuwarf. Die letztere befahl dem Diener, die
Frau Gräfin in das Boudoir zu führen, und sobald derselbe-
wieder das Zimmer verlassen hatte, wandte sich Cäcilie zu

dem General mit der Bitte , ob er nicht einen Spazierg>olz
mit ihr machen könnte. Sie hätte heftig Kopfschmerzen.

Dieser erklärte sich mit Freuden dazu bereit, denn er hatte
gar keine Lust, der Gräfin zu begegnen, und Cäcilie meinte zu
ihrer Tante : „Du wirst also die Schlacht allein anskämpsen
müffen. Tantchen. Hoffenlich nimmst Du es uns nicht übel,das
wir flüchten."

„Jedenfalls werde ich meinen ganzen Mut für die Bege-
nung brauchen."

„Sage ihr jedenfalls , wie aufrichtig leid es mir tut," er¬
widerte Cäcilie, und ivandte sich dann zum General mit de«
Worten : „In eurer Minute werde ich wieder hier sein," uni
eilte aus dem Zimmer.

Als sie bald darauf mit dem General ans der Haust^
trat , wollte er sich nach rechts wenden, aber sie legte ihmt>m
tend die Hand auf den Arm und sagte : „Ich möchte neo«
nicht in den Tiergarten gehen. Ich möchte fahren."

So nahmen sie denn eine Droschke, und der General fraget
Cäcilie, wohin sie zu fahren wünschte. Sie antwortete err
tend : „Nach der Corneliusstraße ."

Er erwiderte darauf mit einem befriedigten Lächeln: »Ah,
jetzt verstehe ich," und sie meinte schüchtern: „Hatten Sie »ei
gar nicht erraten, Exzellenz, was ich beabsichtigte?"

„Nein, mein liebes Kind, aber eS freut mich ungemein,
und jedenfalls muß ich Dich bitten, von jetzt ab Onkel uno
zu mir zu sagen."

Sie errötet« tief, ihre Augen leuchteten ans, und öe st
sterte mit einem leisen, glücklichen Lachen: „Ich werdeB«?
nennen, wie Du es wünschest, Onkel."

„Recht so, mein liebes Kind." „ . „
„Glaubst Du , daß wir ihn in seiner Wohnung fi»^ "

den?"
„Vermutlich." ^
„Wie schwer er gelitten haben, und wie einsam urio ,

sen er sich fühlen muß ! Ich konnte nicht anders , ich
unverzüglich zu ihm eilen, jetzt, wo er am meisten der
heit bedarf, daß wir alle unverändert dasselbe für ihn «w
den wie früher." „«gA

„Gott segne Dich, meine lieb« Cäcilie l" & '
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tojita eines zinkenen Trichters , beim Einfüllm des Pul-
welcher mindestens so lang sein mutz, wie der Raum

Bes. der Ladung gestaltet . Auch müffen stets zwei Zünd-
iMüre ode: elektrische Zünder eingelegt werden.
w Die Ortspolizeibehörde kann den Gebrauch von losem
«uloer für einzelne Betriebe ganz untersagen , wenn es
lorschnMwidrig verwendet wird , ober dessen Verwendung
«ch als nachteilig für die Arbeiter des Betriebes »der die
Hebung erweist.

§ 26 Alle Sprengschüffe, bei denen eine Gefährdung
Menschen »der die Verursachung von Schäden auf

«achbargrundstücken erfahrungsgemäß nicht ausgeschloffen
Erscheint, sind v»r dem Abtun mit geflochtenen Hürden,
-raschinen, Wirrdraht . Ketten oder in ähnlicher gleich wirk-
Mier Weise zu decken, s» daß Sprengstücke nicht mitge-
schleudert werben können.

ß 27. Soweit geeignete natürliche Deckungen nicht
vorhanden sind, hat der Unternehmer für die Herstellung
besonderer, schußsicherer und ausreichend großer Schutz-
räume Sorge zu tragen.

§ 28. Vor dem Zünden der Schüsse sind rechtzeitig
Karnungssignale und nach beendigter Sprengung ein
Schußsignal zu geben. Ferner sind auf den in der Nähe
des Sprengortes »orbeiführenden Wegen in angemessener
Entfernung Aachtp »sten mit roten Fähnchen aufzustellen,
»eiche die Annäherung »on Menschen oder Vieh so lange
jti hindern haben , bis das Schlußsignal gegeben ist.

§ 29. Die Ortspolizeibehärbe kann bestimmte Zeiten
die Ausführung der Sprengungen festsetzen, wenn

Lege, Eisenbahnen und Flüsse, aus denen regelmäßig ein
Zrikehr stattfindet , in der jWurfweite der Sprengstücke an
rn betreffenden Steinbrüchen liegen.

sSchluß frißt]

Nichtamtlicher Teil . •
»«nicht«» der Dieselmotoren?

«1» unerhörtes Verlangen »er Entente.
Augsburg,  8 . Okt. Dieser Tage erschien bei der

Direktion des Werkes der Augsburg -Nürnberger Maschinen¬
fabrik eine Berbandskommission , um den Bestand an Diesel-
mstoren aufzunehmen . Dabei erklärte der Führer der
Abordnung , daß sämtliche  in Deutschland befindlichen
Dieselmotoren vernichtet  werden sollen , angeblich
um zu oerhindern . daß sie wieder für U Bootzwecke Ver¬
wendung finden könnten. Die Direktion erklärte , sich mit
allen Mitteln der Vernichtung zu widersetzen. Ein « Ab¬
ordnung von Angestellten und Arbeitern ist nach Berlin
abgereist, um mit den zuständigen Reichsstellen und dem
Vetriebsrätekongreß in Fühlung zu treten . Auch Mit¬
glieder der Direktion sind nach Berlin abgefahren , um
beim Reich vorstellig zu » erden. Wie das Wosffsche Tele¬
graphenbureau hört , sind auch diplomatische
Schritte  im Sinne der Aufhebung der Anordnung des
Verbands auf Vernichtung der Dieselmotoren im Gange.

Berlin,  9 . Okt. Der Betriebsrätekongreß
«hob Einspruch  gegen den Beschluß der Botschafter
lmserenz, den Bau von Dieselmotoren ganz einzustelen
und ale im Bau befindlichen derartigen Motoren , auch
die zu gewerblichen Zwecken bestimmten , zu zerstören.
Ben der Regierung fordert der Kongreß , daß sie mit aller
Entschiedenheit sich für die Aufhebung dieses Beschluffes
einsetze. Der Vorsitzende Großmann bemerkte dazu , daß
der Verband ungeheure Entschädigungen von uns »erlange,
aber das Instrument zerschlage, mit dem diese Entschä¬
digungen aufgebracht werden müßten . Seinem Vorschlag,
durch ein« Abordnung beim Vorsitzenden der Interalliierten
üeberwachungSkommission in Berlin für die Zurückziehung
des Beschluffes vorstellig zu werden , wurde unter lebhaftem
Beifall einmütig zugestimmt.

Die Kinauzkonferenz in Brüssel.
Die Schlußsitzung.

Brüssel,  8 . Okt. Präsident Ador eräffnete die
Schlußsitzung am heutigen Nachmittag mit der Verlesung
des zusammenfassenden Berichts , der mit der Feststellung
beginnt, daß unter Zugrundelegung des Dollars als
sichersten Wöhrungsmaßstab die innern Schulden der da
Mals kriegführenden Staaten zusammen ungefähr 155
Milliarden gegen 17 Milliarden im Jahre 1913 betragen.
Der Bericht hebt ausdrücklich hervvr , daß zu dem Schulden
maßstab die innern Schulden der ehemals kriegführenden
Staaten drücken, die äußere Schuld Deusschl»nds noch gar
nicht festgelegt sei. Die äußern Schulden der übrigen
Staaten betrugen ungefähr 11 Milliarden Dollar an die
bereinigten Staaten und 1750000 Pf .St . an Großbritannien.
Die gestern einstimmig angenommenen Beschlußanträge
werden dem Völkerbund unterbreitet , wie auch der noch
viiher zu der internationalen Kreditanstalt . Nach Austausch
der üblichen Häslichkeits- und Dankesformeln wurde die

^Tagung geschlossen
Fordßrunge « »er engl . Bergarbeiter bewilligt.

Paris,  6 . Okt. Nach einer „Temps "-Meldung »us
London hat Smillie den Bergarbeitern den Rat erteilt,
den Vorschlag der Grubenbesitzer anzunehmen, die alle
vtbeatliche Anstrengungen machen, um zu einem end
Eigen Abkommen zu gelangen . Der Rat der Gruben
dkfitzer hat gestern die von seinen Vertretern den Berg
Leitern gemachten Zugeständntffe glatt bewilligt.
» London,  9 . Oft . Im Liberale Magazin spricht sich

George gegen die Dominion -Homerule für Irland
vir . Weiter erklärte er. daß der Völkerbund , solange
Deutschland und Amerika ihm nicht angehören , seinen
oveck»erfehle und nur ein Bund der Alliierten bleibe,
i *e Nationalisierung der Eisenbahnen und Bergwerke
Mte Lloyd George entschieden ab.

Lokales und Provinzielles.
HjMontabaur,  11 . Oktbr . 1920.

A Der gestrige nach Höhr veranstaltete Herbstausflug
des Turnvereins Montabaur  nahm bei denkbar
günstigem Wetter und bei zahlreicher Beteiligung den
programmäßig besten Verlauf . Punkt neun ging es unter
klingendem Spiel des Musikvereins zur Bahn wo bald
das Dampfroß in einstündiger Fahrt die Teilnehmer nach
Höhr brachte. Vom Bahnhof Höhr marschierte man in
großem geschloffenem Zuge , dem sich noch eine stattliche
Anzahl ebenfalls ang langter fremder Turner angeschlossen
hatte , unter fröhlichen Klängen der Montabaurer Kapelle
durch den Ort zur Turnhalle des Höhrer Turnvereins.
Hier hatten sich heute die besten Geiätteturner des Rhein-
Moselgaues zum Wetturnen oersammelt unb auch einige
Mitglieder des Turnvereins Montabaur nahmen hieran
teil , währenddeffen die übrigen Ausflügler einen kleinen
Rundgang durch Höhr unternahmen . Infolge der starken
Konkurrenz dauerte das Wetturnen bis nachm. 4 Uhr , so-
daß die Preisverteilung nicht abgewartet werden konnte.
Die Rückfahrt erfolgte ebenfalls mit dem Zuge und zwar
bis Wirges , von wo aus ein flotter Marsch über Dern¬
bach-Eschelbach die Turner nach ihrer Heimatstadt brachte,
in die man geaen abend mit Rusikklang nun wieder
einzog . Allen Teilnehmern dürste diese frohe Herbstwan¬
derung noch sicherlich lange eine angenehme Erinnerung
bleiben . (Soeben vor Schluß erhalten wir kurze Nachricht,
daß auch einig« Turner unseres Vereins zu den Siegern
in Höhr gehören]

Hachenburg.  Für den am 10. Okt. stattgefunbenen
Westerwälbea : Kaiholikentag  war folgende Fest¬
ordnung ausgestellt : Samstagabend : Begüßungsfeier im
Friedrich 'schen Saale . SonMag , vormittags 9 Uhr : Feier¬
liches Hochamt , Festpredigt : Hochw. Abt Eberhard Hoffmann
Ord . Eist . Rariknstatt . Die Aufstellung des Festzuges,
erfolgte um 12 Uhr am Hotel Westend in der Weise, daß
die Frauen und Jungfrauen in der Koblenzer- (Merkel¬
bacher), die Männer und Jünglinge in der Graf Heinrich-
strafe antraten . Der Zug bewegte sich unter Begleitung
mehrerer Musikkapellen , durch die Wilhelm -, Friedrich
Leipzigerstraße , Burggarten , Alexanderring , worauf die
Frauen zum Saalbau Friedrich , die Männer zur Kirä
abschwenkten, wo anschließend die Hauptversammlungen
stattfanden . Es sprachen in der Männerversammlung a)
Rechtsanwalt Sturm - Oberlahn st ein,  über : „Der
kathol . Mann und die moderne Zeit " , b>Pfaarer W ahl
Breitenau,  über : „Familie und Schule ". Leitung und
Schlußwort hatte Dr . Müller -Ransbach.  In der
Frauenversammlung sprachen a) Direktor Laufer -Aren-
berg,  über : „Die kath. Frau und die christliche Caritas ",
d) Religionslehrer Studienrat Jäger - Montabaur,
über „Familie und Schule " . Leitung und Schlußwort
hatte Rechtsanwalt F a h r-Coblenz.

„Ren-Dentschla«»."
Limburg.  Am 30. September nachmittags wurde

das Straßenbild der Stadt Limburg durch zahlreiche bunte
Schülermützen belebt. Es galt , einen Gautag in der
alten Bischofsstadl zu begehen, den ersten des jungen
GaueS Naffau , der auf der Fuldarr Tagung im ver¬
gangenen Sommer gegründet worden war . Froh erscholl
von allen Seiten das neudeutsche Lied „Grüß Gott " den
Kameraden entgegen , und mit manchem wurde ein freu¬
diges Wiedersehen seit den Fuldaer Tagen gefeiert. Der
Begrüßungsabend versammelte alle Neudeutschen sowie
zahlreiche Damen und Herren, die „Neu-Deutschland zu¬
getan sind, im großen Saale der „Alten Post " . Banz
besonder .- aber fühlten wir uns durch das persönliche
Erscheinen unseres Hochw. Herrn Bischofs geehrt . Mit
einem flotten Marsch eröffnete die Limburger Ortsgruppe
den Abend . Der Gauoorsitzende begrüßte sodann die Er¬
schienenen, u . a. den Bischof, die Vertreter der Schulen
Bürgermeister Dr . Krüsmann als Vertreter der Bürger¬
schaft. die in so aufopfernder Weise den zahlreichen Neu-
deutschen Gastfreundschaft gewährt hatte . Mit großer
Freude erfüllte uns das Schreiben des Hl. Vaters , der
dem Verbände aus ganze« Herzen Glück und Segen
wünscht. Herzliche Worte widmete uns nunmehr urffer
hochverehrter Oberhirte , die uns stets unvergeßlich sein
werden . Die Versammlung empfing den bischöflichen
Segen . Nach einer Begrüßungsansprache des Gymnasial
direktors Dr . Jöris im Namen des Limburger Bymna
siums ergriff Bürgermeister Krüsmann das Wort , um die
Grüße der Stadt zu überbringen . Den Schluß des Abends
bildeten bie zu Herzen gehenden Ausführungen . des Pa¬
ters W . Wieseback 8. J . über die „Moderne Jugendbe
wegung " . Der nicht endenwollende Beifall bewies , baß der
Rebner in den Herzen ber Jugend meisterhaft zu lesen
versteht . Am folgenden Morgen zelebrierte Domdekan
Dr . Hilpisch ein feierliches Levitenamt , in dem Pater
Hippolytus Böhlen O.FM . aus Kelkheim die Festpredigt
hielt . Die Mehrzahl der Neudeutschen ging zum Tische
bes Herrn . Es folgten nunmehr die Gauberatungen , die
durch das Verlesen der Begrüßungsschreiben des Land
rats Schellen -Limburg . des Generalsekretärs Pater L. Es«!
8 . J ., des Gymnasialdirektors Dr . Preising Wiesbader
und des Gymnasialdirektors Heun-Hadamar eröffnet
wurden . Den Vorsitz der Gauberatungen übernahm Stu-
dier.rat Jäger - Rontabaur.  Im Laufe bes Bor
mittags empfing der Bischof eine Abordnung der anwesen¬
den Ortsgruppen , denen er dir Versicherung seiner tätigen
Freundschaft gab . , Im Verlaufe der Gauberatungen
wurde Montabaur  zum Vorort des Gaues wiederge
wählt ; Wiesbaden wurde zum Tagungsort des nächsten
Gautages auserfehen . Der Abend versammelte di« Neu¬
deutschen mit zahlreichen Gästen zu einem gemütlichen
Beisammensein in der „Alten Post ". Zahlreiche Dar
bietungen : Theaterstücke, vrchesteroorträge , humoristische
Deklamationen und Gesangsvorträge vereinigten bis zum
späten Abend die Anwesenden in heiterer Stimmung . Der
von echt neudeutschem Geiste getragene Berbandstag in
dem gastlichen Limburg wird allen Teilnehmern stets in
bester Erinnerung bleiben.

— (Soziale Fürsorge im nassauischen Hand¬
werk.  Die Regierung hat die »on der Handwerkskam¬
mer in Gemeinschaft mit dem Jnnungsausschuß und dem
Gewerbeverein für Naffau aufgestellte Satzung für
eine Krankenkasse selbständiger Handwerker
und Gewerbetreibender  genehmigt . Damit ist der
Selbstverwaltung des nafsauischen Handwerks und Be¬
werbes eine soziale Einrichtung unterstellt , die es mit
Recht seit Jahren forderte . Der Gewerbeverein für
Nassau  ist mit der Einrichtung und Verwaltung der
Nasse durch die Handwerkskammer betraut worden . Seine
in Innungen und handwerklichen Bereinigungen , Ge¬
werbevereinen und Genossenschaften vorhandenen Ver¬
tretungen , bieten eine Gewähr für eine ins Einzelne
gehende, praktische und umfassende Verwaltung . Anmel -.
)ungen zur Krankenkafle können bei jedem Vorsitzenden
oder auch durch Postkarte direkt beim Gewerbeverein für
Nassau , Wiesbaden , Adolfstraße 16 erfolgen.

* Höchst . 6 . Okt. Laut Anschlag geben die Farb¬
werke bekannt , daß sie an ihre Arbeiter und Angestellten
die Winterkartoffeln zum Preise von 20 Mark pro Zent¬
ner ab Fabrik abgeben . Dieser Preis ist im Einverneh¬
men mit den Vertretern der Arbeiter und Angestellten von
der Direktion festgesetzt worben . Diese Maßnahme der
Farbwerke ist nicht nur ein Vorteil für die Arbeiter und
Angestellten dieses Werkes, sondern bedeutet auch für bie
Stadt unb die benachbarten Kommunen eine wesentliche
Entlastung.

Frankfurt, » . Sept . Der 17 jährige Bäcker Rud.
Noll hat auf der Babenhäuser Chaussee seinen Freund
leichtsinnigerweise erschossen und erhielt dafür sieben
Monate Gefängnis . Jnterressant ist, daß der jugendliche
Angeklagte behauptet , er habe auf Betreiben des Freundes
gehandelt . — Im Sandweg hat ein Metzger einen Ochsen
ausgestellt , der das in heutiger Zeit gewiß respektable
Gewicht von 16 Zentnern aufzuweisen hat . — Der in
Newyork verstorbene , aus »Frankfurt gebürtige Bankier
Moritz Schiff hat dem jüdischen Weisenhaus zweieinhalb
Millionen Dollar vermacht , was einem Geldwert von
echzehn Millionen entspricht —

Im Aufträge der Erbe « Lutz «erde ich Dienst « «,
»e« 12. Oktober 1920. nachmittags3 Uhr in der Gast¬
wirtschaft Gerz  in Mo » tab «« r das Grundstück von
Montabaur Band 17 Blatt 625 . Kartenblatt 24. Parzelle
3829 , Acker auf » er obere « Aiberhöhe , 26,56 ar
groß , versteigern.

Montabaur , den 1. Oktober 1920.
Der Notar : Dr, Teres.

Bekan«tmach«ng.
Dir machen unsere erkrankten Mitglieder darauf auf¬

merksam . daß der erste Krankenschein, den der Kassenarzt
bei eingetretener Arbettsunfähigkeit des Mitglieds au» -
stellt , sofort » er Kaste einzureiche » ist . Verstöße
gegen diese Anordnung , die auf den « rankenscheinen mit
Fettdruck angebracht ist, werden unnachsichtig bestraft.
Arbeitsunfähige Mitglieder , welche den ersten Krankenschein
nicht sogleich vom behandelnden Arzt erhalten , wollen ihn
dem Kassenarzt « abverlangen.

Mo « taba «r, den 5. Oktober 1920.
Allgemeine Ortskranke «taste für »e«
«nterwefterwaldkreis i« Montabaur.

Der erste Vorsitzende:
Ölig.

Bekanulmachnug.
Durch Ausschuß - und Borstandsbeschluß , o« 6.

Oktober d. Js . ist bei der Gewährung vo « Leistungen
a« »t« Versicherte« «» lerer Kaste folgende Ae«der««g
beschlossen:

1. Der Zuschuß von kletnere » Heilmittel wird
von 20 Mark aus 190 Mauk erhöht.

2. Diejenigen Mitglieder , welche Anspruch auf die
Mehrleistungen (§ 29 a der Kaffen satzunz) erworben habe»,
erhalten das Krankengeld bei nachgewiesener Arbettsun¬
fähigkeit vom 1. Krankheitstage a « unter Wegfall der
bisherigen 3 Karrenztage ausbezahlt . Als 1. Krankhefts¬
tag gilt der Tag , den ber Kassenarzt auf dem 1. Kranken¬
schein als Krankheitsbeginn angibt . Diese Angabe muß
durch die Bescheinigung des Arbettgebers aus der Rück¬
seite des 1. Krankenscheines bestätigt werden.

Die »orstehenden Aenderungen treten mtt dem 1.
Oktober ». Js . in Kraft; auf Krankheitsfälle, die vor
diesem Termin begönne» habe», finden die oben
angeführten Aenderungen keine Anwendung.

Moutabaur , den 4. Oktober 1920.
Allgemeine Ortskrankenkaste für be»
U«terwesterwal »kreis i» Montabaur.

Für den Ausschuß : Für den Vorstand : Für die Verwaltung
Jakob Wimter, He« ricb, Brus,
stelloertr . Vorsitz . 2. Vorsitzender. Geschäftsführer.

Die von uns auf dem GüterbahnhoM « Siers¬
hahn errichteteVisbburtit
ist zu verkaufen.  Angebote sind umgehend zu richten
an den Biehhandelsverband für den Reg . - vezirk
Wiesbaden , Frankfurt  a . M., Untermainanlage 9.

ans »as Kreisblatt für
de« llnterwesterwaldkreis
für das 4 . Viertelfahr 1920
»erden fortwährend »on

allen Postanstalten und Landbriefträgern angenommen.
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Aekannlrnachung
betreffend

Maßnahme « znm Schutze
-er Mieter.

Nit Ermächtigung - es Herrn Staatskommiffars für
das Wohnungswesen und des Herrn Regierungspräfiden-
ten in Wiesbaden wird aufgrund der Mieterfchntzvrrord-

23. S. 1918 R . « .-Bl . S . 1140 .. .
“ *« ° ° " ÄT s/lSl , 9) , « ,)B[ 6 . 591 " * ®“ lm"

von heute für den Bezirk der Stadt Montabaur ange¬
ordnet:

8 1.
Das Mieteinigungsamt kann
1. auf Anruf eines Mieters

») über die Wirksamkeit einer Kündigung des Ver¬
mieters und öder die Fortsetzung des gekündigten
Mietverhältnifles jeweils bis zur Dauer eines
Jahres bestimmen,

I») ein ohne Kündigung ablaufendes Mietverhältnis
jeweils bis zur Dauer eines Jahres verlängern;

2. auf Anrufen eines Vermieters einen mit einem
neuen Mieter abgeschlvssenen Mietvertrag , dessen
Erfüllung von einer Entscheidung gemäß Nr. 1 »der
von einem vor dem Einigungsamte geschlossenen
Vergleiche betroffen wird, mit rückwirkenderKraft
aufheben.

Bestimmt i« den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 das Einig¬
ungsamt die Fortsetzung oder Verlängerung des Mietver-
hältniffes , so kann es dem Mieter neue Verpflichtungen
auferlegen, insbesondere den Mietzins erhöhen.

Der Antrag des Mieters über die Wirksamkeit der
Kündigung des Vermieters zu entscheiden(Abs. 1 Nr. In)
ist unverzüglich, nachdem die Kündigung ihm zugegangen
ist, zu stellen. Der Antrag , ein ohne Kündigung ablaufen¬
des Mietverhältnis zu verlängern (Abs. 1 Nr. 1b ) ist so
frühzeitig zu fielen , wie es von dem Mieter unter Be¬
rücksichtigung der Jntereffen deS Vermieters verlangt
werden kann. Der Antrag kann in beiden Fälen nicht
«ehr gefielt werden, wenn die Mietzeit abgelaufen ist
»der die Parteien die Fortsetzung des Mietverhältnifles
vereinbart haben.

8 2.
Hat sich ein Vermieter einer öffentlichen Behörde gegen¬

über verpflichtet, die Festsetzung des Mietzinses oder anderer
Bestimmungen des Mietvertrages durch das Einigungs-
amt bewirken zu lassen, so setzt dieses die Bestimmungen
deS Mietvertrages auf Antrag der Behörde oder des
Vermieters fest. 8 r.

Die Erlaubnis des Vermieters , den Gebrauch der ge¬
mietete« Sache einem Drüten zu überlafien, insbesondere
die Sache weiter zu vermieten (§ 549 Abs. 1 des Bürger¬
liche» Gesetzbuches) wird durch die Erlaubnis des Einig-
«ngsamteS ersetzt. Das Einigunqsamt soll die Erlaubnis
versage», wenn der Vermieter sie aus einem wichtigen
«runde verweigert hat.

8 4
Die Vermieter von Wohnräumen , Geschäftsräumen,

Büros . Läden und Werkstätten haben vo» jedem Abschluß
eines Mietvertrages dem Magistrat binnen einer Woche
«ach Abschluß deS Vertrages Anzeige zu erstatten. Die
Anzeige hat zu enthalten die Höhe des zuletzt gezahlten
und des neu »ereinbarteu Mietzinses , sowie etwaige Neben-
leistungen des Mieters , die als Teil des Mietzinses in
Botracht komme» .

8 s.
Lebersteigt der vereinbarte Mietzins den Betrag , der

für Dohnräume , Geschäftsräume, Büros , Läden, Wert¬
stätte» der gemieteten Art und Ausstattung unter Berück¬
sichtigung der Nebenleistungen des Vermieters üblich und
angemessen ist, so kann sowohl der Magistrat innerhalb
einer Woche nach Eingang der Anzeige, als auch der
Mieter bis zum Ablauf zweier Wochen nach Abschluß des
Vertrages bei dem Einigungsamt beantragen, daß der
Mietzins auf die angemeffene Höhe herabgesetzt wird;
etwaige Nebenleistungen des Mieters gelten als Teil deS
Mietzinses , ebenso eine für den Nachweis der Mieträume
gezahlte Belohnung , soweü sie dem Vermieter nnmütelbar
oder mittelbar zupießt.

8 G.
Der Vermieter von Wohnräumen , Geschäftsräumen.

Büros , Läden und Werkstätten kann ein Mietverhältnis
rechtswirksam nm mit vorheriger Zustimmung des Miet-
einignngsamtes kündigen. Die Zustimmung ist nicht er¬
forderlich, wenn der Mieter sich mit der Kündigung
schriftlich einverstanden erklärt.

8 7.
Sin ohne Kündigung ablaufendes Mierverhältnis gilt

als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn der Vermieter
nicht vorher die Zustimmung des Einigungsamtes zu dem
Ablauf erwirkt hat.

8 8.
Das Mieteinigungsamt kann bei ber Entscheidung die

Fortsetzung oder Verlängerung des Mietverhältnifles je-
»eils bis zur Dauer eines Jahres bestimmen.

Bestimmt das Einigungsamt die Fortsetzung oder Ver¬
längerung des Mietverhältnifles , so kan» es dem Mieter
neue Verpflichtungen auferlegen, insbesondere den Miet¬
zins erhöhen.

§ 9-
Die Anträge des Bermieters find schriftlich»der münd¬

lich bei dem MieteinigungSamt zu stellen.
8 iv.

Mit Geldstrafe bis eintausend Mark wird bestraft, wer
varsätzlich einer gemäß § 4 erlaflenen Anordnung zuwider
eine ihm obliegende Anzeige nicht rechtzeitig erstattet oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht.

Montabaur , den 1. Oktober 1020.
Der Magistrat.
I . V . : Gaul.

17- 18*/.

3n den erste« logen treffen krisch ein:

1Km»,Wwssarfl Mrxmrdk'
IWm« Hostels.AowM
I$niN Jl«msnnb ÄMchsH«!
und nehmen wir Bestellungen hierauf schon heute entgegen.

Prerj.Littrrk
S. « laste.

Ziehung 5. 11. — 1. iz
_Vl _ V*„ .
148.—, 73.- , 36.50 9R, t{

von Klitziig,
Neuwied,  Rhemas $

7X9

Gebr. Schlemmer, Montabaur.
Telephon 84. Telephon 64.

Kleine

mit Wohnung,  auf be*
Lande (Jndustrilvrt ) zu ver¬
mieten. Näheres in der
schäfttzstele dieses Blattes

p- Statt Karten.

Anny Fischbach
Gregor Schneider

Verlobte.

LLtter5dorf
Oktober (920.

Kirchähr

•• ••
•• ••w «var«t»re»

qm Maschinen jeder Art
besonders auch für Bergbaubetriebe übernimmt

Eisenwerk Montabaur
Taphorn, Ölig & Co.

WU! JUfpM
3000 Wirtlchattr- not Artzeitsschäkre»
blau, gute Ware (Zellstoff) statt Mk. 10.— nur Mk. 7.50
daS S 'ück. Probesendungen 6 Stück gegen Nachnahme.

500 Ki»»erl«Irre>. tt -Syss
mit scbönen Bordenbesatzen, Taschen sirnd Verzierungen,
Mk. 3.50 d. Stck Probesendung 6 Stück gegen Nachnahme.

2000 Militarbett'SkstzMe
10h X 200 cm, haltbarer Zellstoff, statt,Mk  18 .50 nur
Mk. 15.— d. Stck Prob stndung 3 Stück gegen Nachnahme.

3000« «de Socke(atu)
aus haltbarem Z llsroff, geeignet sür Gerrelde, Kartoffeln,
Futtermittel etc Nr 4i A : 58 X 110 cn», statt Mk. 8.50
nur Mk. 8 50 das Stück; Nr. 41 B : 60 X HO cm, statt
Mk. 9.50 nur Mk 7.50 das Stück. Probesendung je

6 Stück gegen Nachnahme

8000 WlilSrlottrrMner(FEeotel)
besonders zum Ableerer, von Obst geeignet, statt Mk 5.—
nur Mk. 2.75 ö.  Stck. Probesendung 2 Stck geg. Nachnahme.
566 Paar echte Gummistrumpfbüuder für Kinder

Rk . 1.25 das Paar aus bestem Gasmaskengummi
hergestellt. Probesendung 6 Paar geaeu Nachnahme.

500 Süll ürOtttsnsBit(3»vve«.Sole)
aus festem Zellstoff Mk. 22.50 der Anzug. 1 Prodeanzug

gegen Nachnahme.

1000$«r VMma-verkürztem Jnnenrand,
fest anschließend, gute Schnallen , solange Vorrat Mk. 4.50
das Paar . Probesendung zwei Paar gegen Nachnahme.

2000 für Köstlich« SÄÄ ÄS
Teilen, statt Mk. 6 60 nur Mk. 4.50 . Nr. 59. haltbare
Qualität mit Lederftrippen und Gummi , statt Mk. 4.50
nur Mk. 3.— Probesendung 3 Paar gegen Nachnahme.

mm»  Pr »bese«»u«aeu wer»en wie oben
Mmw «»»eoeben an Jeverm««« verschickt.

Hans Simon , BttlillWetelM,
- ---- . ■  ̂Schwalbacherstratze 6 .- -

mit Photographie , von Bahn¬
hof bis kath. Kirche verlöre « .
Gegen Belohnung abzugeben
Kirchstratze 46 , paterre.

1 Treppe. 3 lörea
,od 1 LrttkteOe.

gebraucht, billig abzugeben.
Montabaur , Kl. Markt 9.

12 ZentnerWeizen
gegen Saatkarte zu kaufen
gesucht. Angebote an

Gut Denzerheide,
Ems.

BmmM
jede Menge und Holzart
laufend gegen Kaffe zu
kaufe« gesucht, auch

Stockholz
etwa 30 —60 cm lang,
10—25 cm O.  Offert,
unter I . Z . 986 an
die Geschäftsstelled. Bl.

Tüchtiges und zuverlässiges

Mädchen
zum 15. 10. ob. 1. 11. gesucht.

Krau Krettag,
Montabaur , Bahnhofst. 37 s,

Feldbohngleise
Muldenkipper,Weichen,Drehscheiben
und ale Ersatzteile , « « ans
Miete . Ale Baugerätschaft«« steti
sofort aus Vorrat  liefert « .

MlinterZiMMk
mit oder ohne Kost zu ver¬
mieten. Wo.sogt d.Grschäftsst.

8tnnlenma«(he!i
fra« für vormittags sofort
gesucht.

Cobleuzerstrahe 171.

Lertiml8e
prin» Srumnrt.

unbereanel, für Audustrie-
kartoffel« . Kaufe2 Waggon

Frldühkab « .

kl
für Haudleiterwagen

in all . Grüß, wieder vorrätig.
Joh . Jakob Menget,

vaumbach.

Ein Wurf junger

Aünmim-HMt
zu »erkaufen.

Kaspar Keller , Bode«.

8tß. Kntsjstli
«ebe neue oder gekrauchte

KScheo-Eiorichton
Montabaur , Adolf Jutra , zbillig «b. Angebote «nt.K.

Kolpingstroße 5. i cn die Geschäftsstelle d. sil.

E» k joigr Ziege
I V« Jahr alt, steht zu ver-
koufen. Marieuhaufe » ,
(Westerwald), Haus -Nr . 2.

5 Stück fünf Wochen alte

Zlhifklhick
zu verkaufen.
Herbst, $ dttge«» t| ,$ 0.fo7i

Bekanntmachung.
In der Aeldgemarkuug Cadeubach , 200 Meter

südlich der Bezirksstratze Montcbaur -Eoblenz, vom Eadeu-
bacher Stock (Langguck) bis zur Billa Heidweiller bei
Neuhäusel, findet täglich

« »lchi»e>oewrhr4i»« lI8ir0r>
durch Besotzungstruppen statt.

Das Betreten dieser Gelände , sowie der Berbindirnp-
wege innerhalb obiger Strecken nach Ecdenbach und zuck»
Ist verböte « .

Cadeubach, den 10. Oktober 1980.
PoltzetverwaltiMK

Pri«ll Wettkrailkr ftuMriiti
sowie aste sonstige Laudesprodukteu
li?fern waggonweise zu billigsten Tagespreisen

LandesprodaktenGesellscbaft
m.  b . H.,

Mriedberg I. Hest.
Tel . Nr. 72 u. 98, Telegramm -Adreffe: „Landesprodukte".

imiMiiimiNimiiifMiiiiiiHimi

Bekanntmachung.
Um denjenigen Versicherten, welche durch ihre Arbeit

zeit verhindert sind, Gelegenheit zu geben, etwaige emg
Sechen auch nach Schalterschluß bei unserer Kaffe etlebtfl
zu können, ist angeordnet worden, daß bei der « «*7'
stelle tu Montabaur , sowie bei den Zcylstell-n --
Höhr und Selters , am Mittwoch jeder J
Schalterstuudeu bis auf 5 V, Uhr Nachmittags v"
läugert werde« .

Für Ein- und Auszahlungen bleibt es bei der
herigen Bestimmung , daß diese nur in den Vormm h
dienststunden erledigt werden können.

Moutabaur , den 4. Oktober 1980.
»llgemeiue Ortskraukeukaste fft* ** '
Uuterwesterwaldkreis in Moutabs «''

Der Geschäftsführer:
Kran ».
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